
BDEW-Rechtsseminar 
 

Leitungssicherung – Recht und Praxis 

Mittwoch, 31. Januar 2024 
BDEW, Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin 
09:30 bis ca. 16.00 Uhr 

 
PROGRAMM 
 
9:30 Uhr Begrüßung durch die Tagungsleiterin 

RAin Annett Heublein, Fachgebietsleiterin Haftungsrecht sowie Wettbewerbsrecht, Ge-

schäftsbereich Recht und Betriebswirtschaft, BDEW Bundesverband der Energie- und Was-

serwirtschaft e.V., Berlin 

Planauskunft zur Gefahrenprävention  

▪ Erkundungspflicht der Tiefbauunternehmen und sonstiger „Graber“ 
▪ Auskunftspflicht des Netzbetreibers 
▪ Anforderungen an die Leitungsdokumentation 

  
11:00 Uhr Kaffeepause 

11:15 Uhr Leitungsschäden – Haftung und Schadenersatz  

▪ Haftungsansprüche gegenüber Schädiger 
▪ Schadenersatz bei Unterbrechungsschäden im Rahmen Q-Elements in der Anreizregu-

lierung 
▪ Praxistipps zur Schadenabwicklung 

 

12:30 Uhr Mittagspause 

 

13:30 Uhr Überbauungen und Überpflanzungen von Netz- und Hausanschlüssen  

▪ Freihaltung und Zugänglichkeit der Netzanschlusstrasse 
▪ Beseitigungsansprüche gegen Anschlussnehmer, Anschlussnutzer, Grundstückseigen-

tümer 
▪ Vorgaben der NAV/NDAV und AVBWasserV 
▪ Verjährung und Verwirkung von Beseitigungsansprüchen 
RA Carsten Wesche, Fachgebietsleiter Vertrags- und Leitungsrecht, BDEW Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Berlin 

 
  Duldungspflichten nach § 12 NAV/NDAV  

▪ Welche Versorgungsleitungen sind duldungspflichtig 
▪ Umverlegungsansprüche des Grundstückseigerntümers 

 
14:30 Uhr Kaffeepause 
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14:45 Uhr Freihaltung von Schutzstreifen von Versorgungsleitungen 

▪ Ansprüche aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten 
▪ Gesetzliche Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche  
▪ Schonende Ausübung der Dienstbarkeit: Welche Einbauten in Schutzstreifen sind dul-

dungspflichtig? 
 

  Straßenbäume und Versorgungsleitungen 

▪ Typische Regelungen in Konzessionsverträgen 
▪ Der “Baumvertrag”: Straßenbäume und Versorgungsleitungen 

 

16:00 Uhr Veranstaltungsende 


